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Kreis Lippe 
 
545 Immissionsschutz 
 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG). 
 
Die Firma Donoper Bio Energie GmbH & Co. KG, hier ver-
treten durch Herrn Brinksmeier und Herrn Lööck, 32825 
Blomberg, Gehrensberger Str. 17, beantragt die Genehmi-
gung gemäß §§ 4/6/19 des Bundes- Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) für die Änderung, Erweiterung  und den 
geänderten Betrieb einer im baurechtlichen Verfahren ge-
nehmigten Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle 
(Biogasanlage) mit einer Biogaserzeugung ausschließlich 
durch anaerobe Vergärung an dem Standort in 32825 
Blomberg, Gehrensberger Str. 17, Gemarkung Donop, Flur 
4, Flurstück 71. 
 
Die Biogasanlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP- pflich-
tigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 8.4.2.2, Spalte 2 
(Buchst. S) als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 des UVPG aufgeführten Schutzkriterien und trotz 
der geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur auf-
grund besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in 
der Anlage 2 Nummer 2 aufgeführten Schutzkriterien er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Dieser Text ist auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
(www.kreis-lippe.de) unter: 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Der Landrat 
 
Detmold, den 11.11.2014 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. Töws 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Stadt Barntrup 
 
546 10. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 01/09 

"Im Wied"; a. Aufstellungsbeschluss gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB 

 
Es wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fas-
sung öffentlich bekannt gemacht, dass der Rat der Stadt 
Barntrup in seiner öffentlichen Sitzung am 11.11.2014 fol-
genden Beschluss gefasst hat:  
 
"Der Rat beschließt die 10. Änderung des Bebauungs-
planes-Nr. 01/09 "Im Wied". Mit der Änderung soll eine 
Überprüfung der bisher geltenden Festsetzungen er-
folgen, weiterhin sollen die Ergebnisse des Einzelhan-
delskonzeptes entsprechend Berücksichtigung finden 
(§ 1 (6) Nr. 11 BauGB). Einkaufszentren, großflächige 
Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Han-
delsbetriebe sollen auch weiterhin, außer in Kerngebie-
ten, nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zuläs-
sig sein. Die sonst als Gewerbebetriebe aller Art zuläs-
sigen Einzelhandelsbetriebe sollen auch weiterhin im 
gesamten Plangebiet unzulässig sein. Ausnahmen sol-
len zugelassen werden bei zentrumsunverträglichen 
Fachmärkten. Der Änderungsbereich entspricht dem 
Plangebiet des Bebauungsplanes-Nr. 01/09." 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist dem beigefügten 
Übersichtsplan zu entnehmen.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der Beschluss des Rates der Stadt Barntrup vom 
11.11.2014 über die Aufstellung der 10. Änderung des Be-
bauungsplanes-Nr. 01/09 "Im Wied" wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 52 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Veröffentlichung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung – BekanntmVO) öffentlich be-
kannt gemacht.  
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates vom 11.11.2014 überein.  
Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmVO verfah-
ren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweise:  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW vom 
30.10.2012, S. 474) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt. 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung o-
der der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekanntgemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
  
Dies gilt entsprechend für das Zustandekommen dieses 
Beschlusses des Rates der Stadt Barntrup vom 11.11.2014 
über die Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungspla-
nes-Nr. 01/09 "Im Wied". 
 
Barntrup, den 12.11.2014 
 
STADT BARNTRUP 
Der Bürgermeister 
 
 
Jürgen Schell 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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547 Bekanntmachung über die Ersatzbestimmung 

eines Vertreters für den Rat der Stadt Barntrup 
 
Für das am 01.11.2014 ausgeschiedene Mitglied des Ra-
tes der Stadt Barntrup, Herr Ernst Noltemeier, CDU, ist ein 
Nachfolger für den Rat der Stadt Barntrup zu bestimmen. 
 
Gemäß § 45 Abs. 1 KWahlG in der Fassung der Bekannt-
machung vom 30.06.1998, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 01.10.2013, wurde als Nachfolger aus der Reservelis-
te der CDU 
 
Herr Nikolaus Engelhardt, Am Dreschplatz 14, 32683 
Barntrup 
 
festgestellt. 
 
Herr Engelhardt wurde mit Schreiben vom 12.11.2014, zu-
gestellt am 12.11.2014, über seine Ersatzbestimmung un-
terrichtet und hat das Ratsmandat gemäß § 62 Satz 2 Nr. 1 
KWahlO erworben. 
 
Gegen die Feststellung können 

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher 

Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teil-
genommen haben, sowie 

- die Aufsichtsbehörde 
 
gemäß § 39 Abs.1 KWahlG binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe der Entscheidung Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Barntrup, Mit-
telstraße 32, Zimmer Nr. 15 ,32683 Barntrup schriftlich ein-
zureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Barntrup, den 17.11.2014 
 
Der Wahlleiter für die Wahl der 
Vertretung und den Bürgermeister 
der Stadt Barntrup 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
 
 
 
548 Satzung vom 18.11.2014 zur 1. Änderung der 

Gebührensatzung zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Stadt Barntrup vom 
27.11.2006 

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 Abs. 1 Buchstabe f)  der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 
666 ff.), des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.06.1988 (GV NW S. 250) und der 
§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S. 
712) in den jeweils z.Zt. geltenden Fassungen hat der Rat 
der Stadt Barntrup in seiner Sitzung am 11.11.2014 folgen-
de Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
 
 
 

 
§ 1 

 
Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsor-
gung in der Stadt Barntrup vom 27.11.2006 wird wie folgt 
geändert:  
 
§ 3 Höhe und Bemessungsgrundlage der Gebühren für 
Systembehälter 
 
Abs. 1)  Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 
 
Abs. 1)  
Nr. 2         einem Zuschlag von  13,50 €  je Person 
                 bzw. Einwohnergleichwert 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende  Satzung  zur 1. Änderung der Gebühren-
satzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Barntrup vom 27. November 2006 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung: 
 
"Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann,  
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder  

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung, die sonstige ortsrechtliche 
Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet  oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist  
gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und  
dabei die verletzte  Rechtsvorschrift und die 
Tatsduz 
ache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt." 

 
Barntrup, den 18.11.2014 
 
 
Jürgen Schell 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Stadt Blomberg 
 
549 Jahresabschluss der Blomberger Immobilien- 

und Grundstücksverwaltung zum 31.12.2013 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 01.10.2014 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2013 festge-
stellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlos-
sen: 
 
„Der Jahresabschluss 2013 wird wie folgt festgestellt: 
 
1. Bilanzsumme  53.680.275,92 € 

Jahresgewinn          181.269,92 € 
2. An die Stadt Blomberg wird eine Eigenkapitalverzin-

sung in Höhe von 15.338,76 € abgeführt. 
3. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 

165.931,16 € wird der allgemeinen Rücklage zugeführt. 
4. Der Betriebsleitung wird uneingeschränkt Entlastung 

erteilt“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 

08.12. – 22.12.2014 
 
bei der Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 32825 Blomberg – 
Erdgeschoss, Zimmer 3 – während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW in Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Blomberger Immobilien- und 
Grundstücksverwaltung (BIG). Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2013 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Henschke & Partner GbR, 
Bielefeld,  bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 17.04.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes „Blomberger Immobilien- und Grundstücks-
verwaltung“, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 
31.12.2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen sowie ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den  

 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung 
bildet. 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
DIE GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Henschke und Partner GbR ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß $ 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 20.10.2014 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 24. Oktober 2014 
 
Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
-     Betriebsleiter    - 
 
 
 (Wolf) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
550 3. Sitzung des Rates der Stadt Horn-Bad Mein-

berg in der Wahlperiode 2014/2020 am 
27.11.2014 

 
Die 3. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2014/2020 
findet am 
 

Donnerstag, den 27.11.2014 um 18:00 Uhr 
 
im Rathaussaal im Stadtteil Horn, Marktplatz 4 statt. 
 
Tagesordnung 
 
I. Öffentlicher Teil 
 
1 Bekanntgabe des wesentlichen Inhaltes der 

in der nichtöffentlichen Sitzung des Rates 
am 18.09.2014 gefassten Beschlüsse 

 
2 Einbringung des Entwurfs der Haushalts-

satzung 2015 mit ihren Anlagen 
 
3 Neue Staatsbad Meinberg GmbH, Gesell-

schaftsvertrag 
 
4 Finanzierung der Neuen Staatsbad Meinberg 

GmbH 
 
5 Grundlagenvertrag 
 
6 Verwendung der Kurortehilfe 2014 
 
7 Jahresabschluss 2013 
 
8 Gesamtabschluss 2013 
 
9 Rechtsformwandel der Lippe Tourismus & 

Marketing AG 
 
10 Finanzierung von Ausgaben für den Indust-

riePark Lippe 
hier: Genehmigung einer Dringlichkeitsent-
scheidung 

 
11 Verkauf eines Anteils der von der Westfalen 

Weser Netz GmbH an den Stadtwerken 
Schaumburg Lippe GmbH gehaltenen Antei-
le an diese Gesellschaft 

 
12 Verkauf der von der Westfalen Weser Netz 

GmbH an der Abfallwirtschaftsgesellschaft 
Höxter mbH gehaltenen Anteile an den Kreis 
Höxter 

 
13 Abgabe eines verbindlichen Angebotes an 

die Stadt Barsinghausen für eine Beteili-
gung an der Westfalen Weser Energie GmbH 
& Co. KG 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 2. Änderung / Teilaufhebung des Bebau-

ungsplanes H/M 22 "Friedhof am Schleh-
dornweg", Stte. Horn und Bad Meinberg 
Satzungsbeschluss 

 
15 Widmung der Erschließungsanlage "Kasta-

nienweg" im Stt. Leopoldstal 
 
16 Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes 

2014 
 
16.1 1. Änderung des Bebauungsplanes H 21 A I 

"Wilberger Straße/Ost", Stt. Horn 
a) Beschluss zur Stellungnahme der Be-
zirksregierung Detmold, Dez. 53 
b) Satzungsbeschluss 

 
16.2 3. Änderung des Bebauungsplanes H 21 B N 

"Nordfeld/Im Stahle", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
16.3 1. Änderung des Bebauungsplanes H 21 C 

„In den Kämpen/Nord", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
16.4 2. Änderung des Bebauungsplanes H 21 F 

„Industriestraße/Ost", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
16.5 1. Änderung des Bebauungsplanes H 23 A 

„Südwestliches Nordfeld", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
16.6 2. Änderung des Bebauungsplanes H 24 

„Kampstraße / Hessenring", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
16.7 1. Änderung (Gesamtüberarbeitung) des 

Bebauungsplanes H 25 „Zwischen Bahnhof-
straße und Hessenring", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
16.8 1. Änderung (Gesamtüberarbeitung) des 

Bebauungsplanes H 26 „Bahnhofstraße / 
Nordwestliche Moorlage", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
17 3. Änderung des Bebauungsplanes H 3 A 

"Auf der Moorlage/Süd", Stt. Horn 
hier: Satzungsbeschluss 

 
18 2. Änderung des Bebauungsplanes Ho 6 

"Kurpark und Umgebung", Stt. Holzhausen-
Externsteine 
a) Beschlüsse zu Stellungnahmen aus den 
Beteiligungsverfahren 
b) Satzungsbeschluss 

 
19 Einstellung von Planverfahren 
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20 Betriebszweig Wasserversorgung: Wirt-

schaftsplan 2015 und mittelfristige Ergeb-
nis- und Finanzplanung 

 
21 Betriebszweig Abwasserbeseitigung: Wirt-

schaftsplan 2015 und mittelfristige Ergeb-
nis- und Finanzplanung 

 
22 Gebührensatzung zur Wasserversorgungs-

satzung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
hier: Beibehaltung der Gebührenhöhe 

 
23 Gebührensatzung zur Entwässerungssat-

zung der Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
24 Antrag der CDU-Fraktion bezüglich der Um-

gestaltung der innerstädtischen Verkehrs-
führung 

 
25 Antrag der CDU-Fraktion bezüglich der 

Ausbauproblematik in der Heinrichstraße 
 
26 Anregungen und Beschwerden 
 
27 Einwohnerfragestunde 
 
28 Anfragen / Mitteilungen 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
29 Erweiterung der Plätze für die Unterbrin-

gung von asylbegehrenden Personen in der 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
hier: Genehmigung einer Dringlichkeitsent-
scheidung 

 
30 Stadtmarketing Horn-Bad Meinberg GmbH 

Übernahme der Gesellschafteranteile der 
Staatsbad Meinberg GmbH 

 
31 Abgabe natürlicher lokaler Heilmittel in Bad 

Meinberg 
 
32 Anfragen / Mitteilungen 
 
Horn-Bad Meinberg, den 19.11.2014 
 
 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Gemeinde Kalletal 
 
551 Bekanntmachung Aufforderung zur Einrei-

chung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Ge-
meinde Kalletal am 13. September 2015 

 
Gemäß § 75b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung - 
KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 03. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 730) - SGV. NW. 1112 - fordere ich zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen für das Amt des Bür-
germeisters / der Bürgermeisterin auf.  
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die vom Wahlleiter der Gemeinde Kalletal, Rintelner 
Straße 3, 32689 Kalletal, während der Dienststunden kos-
tenlos abgegeben werden. 
  
Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 sowie der §§ 46b 
und 46d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes - 
KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 (GV. 
NRW. S. 564), - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 und 26 
sowie der §§ 75a und 75b KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines  
 
1.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Be-

werberin enthalten. Wahlvorschläge können von politi-
schen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundge-
setzes (Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und 
von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/ Ein-
zelbewerberinnen) eingereicht werden. Wer für das Amt 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, 
kann sich selbst vorschlagen. Parteien und Wähler-
gruppen können auch gemeinsam einen Bewerber/eine 
Bewerberin vorschlagen. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wäh-

lergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. 
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so 
kann die Partei oder Wählergruppe ihren Bewerber/ihre 
Bewerberin in einer Versammlung von Wahlberechtig-
ten aufstellen lassen. 

 
Wird von Parteien und Wählergruppen eine Person als 
gemeinsamer Bewerber / gemeinsame Bewerberin be-
nannt, ist sie entweder in einer gemeinsamen Ver-
sammlung oder in getrennten Versammlungen der be-
teiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger 
des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen ande-
ren als den gemeinsamen Bewerber/die gemeinsame 
Bewerberin wählen und zur Wahl vorschlagen. 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürger / Unionsbürgerinnen), 
die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen Vo-
raussetzungen wie Deutsche wählbar.  

 
 
 

 
Die Bewerber / Bewerberinnen und die Vertreter / Ver-
treterinnen für die Vertreterversammlungen sind in ge-
heimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  

 
Als Vertreter / Vertreterin für eine Vertreterversammlung 
kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zusammen-
tritts der zur Wahl der Vertreter / Vertreterinnen einberufe-
nen Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür 
vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erhe-
ben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung 
zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter / Vertreterin-
nen für die Vertreterversammlung, über die Einberufung 
und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie über das Verfahren für die Wahl 
des Bewerbers / der Bewerberin regeln die Parteien 
und Wählergruppen durch ihre Satzungen.  
 
Über die Wahl des Bewerbers / der Bewerberin ist eine 
Niederschrift mit Angaben über Ort und Zeit der Ver-
sammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtig-
ten und Ergebnis der Abstimmung zu fertigen. Der Lei-
ter / Die Leiterin der Versammlung und zwei von die-
sem/dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen ha-
ben dabei gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin 
an Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewer-
bers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin in geheimer Abstimmung er-
folgt ist.  

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 

Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen in der Vertretung der Gemeinde, in der Ver-
tretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder auf-
grund eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-Westfalen 
im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie ei-
nen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
stand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; 
dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Partei-
en, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundes-
wahlleiter eingereicht haben. 

 
2. Form und Inhalt 
 
2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 

11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss  enthal-
ten: 

 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Par-

tei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reicht, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die Na-
men und ggf. die Kurzbezeichnungen aller beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger; andere Wahlvorschläge 
können durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträ-
gers gekennzeichnet werden; 
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- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Tag der Ge-

burt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) so-
wie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewer-
berin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Ver-
trauensperson enthalten. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei ande-
ren Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner / die Un-
terzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahl-
berechtigt sein. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien 

und Wählergruppen müssen außerdem von mindestens
   

 
160 Wahlberechtigten 

 
der Gemeinde persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein; dies gilt grundsätzlich auch für Wahl-
vorschläge von Einzelbewerbern / Einzelbewerberin-
nen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden. 
 
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn 
der bisherige Bürgermeister / die bisherige Bürgermeis-
terin vorgeschlagen wird.  
 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvor-
schläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten 
Parteien und Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 
 

160 Wahlberechtigten 
 

unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtli-
chen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu er-
bringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

 
- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahl-

leiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung sind 
der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einrei-
chen will, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen sämt-
liche beteiligten Parteien oder Wählergruppen, bei 
Einzelbewerbern / Einzelbewerberinnen das Kenn-
wort, sowie Familienname, die Vornamen und Woh-
nort des / der vorzuschlagenden Bewerbers / Be-
werberin anzugeben. Der Wahlleiter hat diese An-
gaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 

 
 

 
Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt 
und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeich-
ners / der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unter-
zeichnung sollen vom Unterzeichner / von der Un-
terzeichnerin persönlich und handschriftlich ausge-
füllt werden. 

 
- Für jeden Unterzeichner / jede Unterzeichnerin ist 

auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheini-
gung seiner/ihrer Stadt/Gemeinde nach dem Muster 
der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er/sie 
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 
- Ein Wahlberechtigter / Eine Wahlberechtigte darf 

nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine 
/ ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig. 

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber / die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser / 
diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers / der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahl-
vorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewer-
ber / die Bewerberin zu versichern, dass er / sie für 
keine andere gleichzeitig stattfindende Wahl zum 
Bürgermeister / zur Bürgermeisterin oder Landrat / 
Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße Abga-
be der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die 
Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 

der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Mus-
ter der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. 

 
- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 
9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG 
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt 
über die geheime Abstimmung (Anlage 10c zur 
KWahlO). Die Beibringung einer Ausfertigung 
der Niederschrift und der Versicherungen an Ei-
des statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gülti-
gen Wahlvorschlags. 
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Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters / der 
Bürgermeisterin der Gemeinde Kalletal sind spätestens 
bis zum 
 

27. Juli 2015, 18.00 Uhr, 
(48. Tag vor der Wahl) 

 
beim Wahlleiter der Gemeinde Kalletal, Rintelner Straße 3, 
32689 Kalletal, Zimmer 16, einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, 
die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können. 
 
Kalletal, den 30. August 2015 
 
 
Frank Limpke 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Stadt Lage 
 
552 2. Änderungssatzung über die Erhebung von 

Kostenersatz und Gebühren für die Inan-
spruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Lage vom 25.09.2014 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO.NRW.) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 41 
Abs. 3 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfe-
leistung (FSHG) vom 10.02.1998 (GV.NRW. S. 122) in der 
zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Lage in 
seiner Sitzung am 25.09.2014 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

 
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lage (Feuerwehr) er-
füllt in erster Linie die Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1 
FSHG, Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfäl-
len und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Na-
turereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse 
verursacht werden, Hilfe zu leisten. 
 
Darüber hinaus kann die Feuerwehr auch freiwillige Hilfe-
leistungen erbringen. Ein Rechtsanspruch auf Durchfüh-
rung solcher Hilfeleistungen besteht nicht. Über die Durch-
führung entscheidet der Leiter der Feuerwehr. 
 
Außerdem stellt die Feuerwehr die nach § 7 Abs. 1 FSHG 
notwendigen Brandsicherheitswachen. 
 

§ 2 
Kostenersatz 

 
(1) Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 dieser 

Satzung sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nicht an-
deres bestimmt ist. 

 
(2) Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Frei-

willigen Feuerwehr wird der Ersatz von entstandenen 
Kosten veranlagt: 

 
1. von dem Verursacher, bei vorsätzlicher Herbeifüh-

rung der Gefahr, oder 
 
2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen 

gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 FSHG im Rahmen ihrer 
Gefährdungshaftung und auch sonstigen Vorschrif-
ten, 

 
3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der 

Schaden beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von 
dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Ge-
fährdungshaftung,  

 
4. von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besit-

zer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die 
Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von 
Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen 
entstanden ist, 

 
 
 

 
5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-

zungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Scha-
den beim sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen oder 
wassergefährdenden Stoffen gemäß Nummer 4 
entstanden ist, soweit es sich nicht um Brände han-
delt,  

 
6. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-

zungsberechtigten einer Brandmeldeanlage (außer 
in Fällen nach Nr. 7), wenn der Einsatz Folge einer 
nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen 
Auslösung war, 

 
7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbei-

ter eine Brandmeldung ohne eine für den Einsatz 
der Feuerwehr erforderlichen Prüfung weitergeleitet 
hat, 

 
8. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feu-

erwehr alarmiert, 
 
9. von einer Behörde oder Einrichtung, die zur Scha-

densverhütung und Schadensbekämpfung (u.a. 
Baulastträger) verpflichtet ist, sofern ein Kostener-
satz nach den Ziffern 1 bis 8 nicht möglich ist. 

 
(3) Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach dem 

Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(4) Bemessungsgrundlagen sind danach, soweit nichts an-

deres bestimmt ist, die Dauer des Einsatzes (Einsatz-
zeit) und Art und Anzahl der eingesetzten Mannschaf-
ten und Geräte. 

 
(5) Für die Berechnung der Gebühr ist der Zeitraum nach 

der Alarmierung maßgebend, von dem an das Feuer-
wehrpersonal auf der Wache zum Einsatz erscheint. 
Für Fahrzeuge und Geräte gilt der Zeitpunkt, von dem 
sie von der Feuerwache abwesend sind. 

 
(6) Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzstunden. 

Als Mindestsatz werden Kosten für eine Viertelstunde 
berechnet. Darüber hinaus wird jede angefangene Vier-
telstunde als volle Viertelstunde abgerechnet. 

 
(7) Werden aus organisatorischen Gründen mehrere Feu-

erwehreinsatzkräfte und auch mehr Feuerwehrfahrzeu-
ge eingesetzt als unbedingt zur Schadensbekämpfung 
notwendig sind, so richtet sich die Gebühr oder der 
Kostenersatz nach dem Potential an Feuerwehrfahr-
zeugen und Feuerwehreinsatzkräften, die zur Scha-
densbekämpfung ausgereicht hätten. 

 
§ 3 

Gebühren für sonstige Leistungen 
 
(1) Für die freiwillige Hilfeleistung der Feuerwehr im Sinne 

des § 1 Abs. 2 dieser Satzung sowie für die Gestellung 
von Brandsicherheitswachen im Sinne des § 1 Abs. 3 
dieser Satzung werden Gebühren erhoben, deren Höhe 
sich nach dem in § 2 Abs. 3 dieser Satzung genannten 
Tarife richtet. § 2 Abs. 4 gilt entsprechend. 
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(2) Die freiwillige Hilfeleistung der Feuerwehr im Sinne des 

§ 1 Abs. 2 dieser Satzung sowie die Gestellung von 
Brandsicherheitswachen im Sinne des § 1 Abs. 3 dieser 
Satzung können von der Vorausentrichtung der Gebühr 
oder von der Hinterlegung einer Sicherheit abhängig 
gemacht werden. 

 
§ 4 

Inanspruchnahme privater Unternehmen und Hilfsor-
ganisationen 

 
(1) Die Feuerwehr kann zur Unterstützung bei Leistungen 

im Sinne des § 1 private Unternehmen und/oder Hilfs-
organisationen beauftragen. Über die Beauftragung 
entscheidet der Leiter der Feuerwehr. Ein Rechtsan-
spruch auf Beauftragung besteht nicht. 

 
(2) Für die Beauftragung privater Unternehmen und/oder 

Hilfsorganisationen können Gebühren erhoben werden. 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den tatsäch-
lich angefallenen Kosten.  

 
§ 5 

Kostenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze nach § 1 

Abs. 1 sind die in § 2 Abs. 2 genannten Personen ver-
pflichtet. 

 
(2) Wird der Einsatz von mehreren in Anspruch genom-

men, so ist jeder zahlungspflichtig. Mehrere Zahlungs-
pflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 6 

Gebührenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Gebühr für die in § 1 Abs. 2 und 3 ge-

nannten Hilfeleistungen und Brandsicherheitswachen 
ist derjenige verpflichtet, der die Leistung in Anspruch 
nimmt, bestellt oder bestellen lässt. 

 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-

ner. 
 

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit 

 
(1) Der Kostenersatzanspruch nach § 2 dieser Satzung 

entsteht mit der Beendigung der kostenpflichtigen Leis-
tung der Feuerwehr. Er wird mit der Bekanntgabe des 
Kostenersatzbescheides fällig, wenn im Bescheid nicht 
ein späterer Zeitpunkt festgesetzt ist. 

 
(2) Die Gebühr nach § 3 dieser Satzung entsteht mit der 

Beendigung der gebührenpflichtigen Leistung der Feu-
erwehr. Sie wird mit der Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides fällig, wenn im Bescheid kein späterer Zeit-
punkt bestimmt ist. 

 
(3) Rückständige Geldbeträge werden gemäß den Best-

immungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Mai 1980 (GV 
NRW S. 510) in der jeweiligen Fassung beigetrieben. 

 
 
 
 
 

 
§ 8 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die 1. Änderungssatzung der Stadt 
Lage über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruch-
nahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lage vom 20. 
Mai 2010 außer Kraft. 
 
Kostentarif zur Satzung über die Erhebung von Kos-
tenersatz und  Gebühren für die Inanspruchnahme der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lage vom 25.09.2014 
 
1. Personaleinsatz je Viertelstunde 

Einsatz je Feuerwehrfrau/-mann und angefangener 
Viertelstunde         7,75 EURO 

 
2. Benutzung aller Fahrzeuge einschließlich feuer-

wehrtechnischer Beladung ohne Fahrer je Fahrzeug 
und Viertelstunde 

 
a) Gruppe Führungsfahrzeuge (ELW1 und KdoW) und 

Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW, MZF) je 
Viertelstunde          13,80 EURO 

 
b) Gruppe kleiner Tanklösch- und Löschgruppenfahr-

zeuge (LF8, KTLF und TSF) je Viertelstunde  
     21,07 EURO 

c) Gruppe großer Tanklösch- und Löschgruppenfahr-
zeuge (LF 16, LF 20, TLF 16, TLF 24), Rüst- und 
Gerätewagen (RW 2, GW L2), Schlauchwagen (SW 
2000 Tr) je Viertelstunde  27,63 EURO 

d) Hubrettungsfahrzeuge (DLK 23/12) je Viertelstunde 
                                             67,02 EURO 

e) Dekontaminierungslastkraftwagen Personen (De-
kon-P) je Viertelstunde             21,95 EURO 

f) Einsätze nach § 2 Abs. 2 Ziffer 6 und 7 
685,00 EURO 

 
3. Verbrauchsmittel 
 

Öl-, Chemikalienbinder, Sonderlöschmittel werden nach 
dem tatsächlichen Verbrauch zum jeweiligen Tages-
preis berechnet. Die Berechnung der Kosten für die 
Entsorgung von Ölbindemitteln erfolgt nach Aufwand. 

 
4. Brandsicherheitswachen 
 

Bei Veranstaltungen werden Gebühren für die Gestel-
lung von Brandsicherheitswachen von Fall zu Fall auf-
grund einer zwischen dem Veranstalter und dem Bür-
germeister zu treffenden Sonderregelung erhoben. 

 
5. Auslagen aller Art 
 

Auslagen aller Art sind durch die in diesem Tarif festge-
setzten Gebühren nicht abgegolten und werden beson-
ders berechnet. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung über die Erhebung 
von Kostenersatz und Gebühren für die Inanspruchnahme 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lage einschließlich 
des Kostentarifes zur Satzung vom 25.09.2014 werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 25.09.2014 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
 
 
 
553 Aufstellung des Teilplans 1b zum Bebauungs-

plan G 158 „Sülterheide“ im OT Heiden und 80. 
Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Lage 

 
hier:  Durchführung der öffentlichen Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB 
 
Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Stadt La-
ge hat in seiner Sitzung am 30.10.2014 die Durchführung 
der öffentlichen Auslegung der Entwürfe zur 80. Änderung 
des Flächennutzungsplans sowie des Entwurfs des Be-
bauungsplans G 158 „Sülterheide, Teilplan 1 b jeweils im 
OT Heiden der Stadt Lage (Parallelverfahren) beschlossen. 
Die Beschlüsse vom 30.10.2014 haben folgenden Wortlaut: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zur 80. Ände-
rung des Flächennutzungsplan der Stadt Lage mit den zu-
vor bestimmten Planinhalten gem. § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen.“ 
 
„Die  Verwaltung  wird  beauftragt,  den  Entwurf  zur  Auf-
stellung  des  Bebauungsplans  G  158 „Sülterheide“,  Teil-
plan  1b,  mit  den  zuvor  bestimmten  Planinhalten  gem.  
§  3  Abs.  2  BauGB öffentlich auszulegen.“ 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird hiermit bekannt gemacht, 
dass die öffentliche Auslegung der Entwürfe zu den Bau-
leitplanverfahren mit Begründungen und den wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in 
der Zeit vom  
 

 
03.12.2014 bis einschließlich 09.01.2015 

 
während der Dienststunden im Fachteam Planen der Stadt 
Lage, Rathaus III, 32791 Lage, Lange Straße 67, 2. Ober-
geschoss, Zimmer 204 stattfindet. Zusätzlich können die 
Entwürfe zu diesen Bauleitplanverfahren  im Internet unter 
http://www2.lage.de/Bauen-und-Wirtschaft/Entwickeln-und-
Planen/Stadtplanung/Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen 
werden.  
 
Neben den Entwürfen sind folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen und wesentliche bereits vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen bei der Stadt Lage ver-
fügbar: 
 

I. Begründung einschließlich Umweltbericht zum Bebau-
ungsplan G 158, Teilplan 1b 

 
In der Begründung nebst Umweltbericht werden u. a. 
die Bestandssituation und die Auswirkungen der Pla-
nung auf die Schutzgüter Mensch, Arten und Biotope, 
Landschaft, Luft und Klima, Boden, Wasser, Kultur- und 
sonstige Sachgüter und deren Wechselwirkungen und 
Wirkungsgefüge untereinander sowie die geplanten 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen untersucht und 
bewertet. Insbesondere werden Aussagen zu den 
Themen Geruchsimmissionen, Klimaschutz und -
anpassung sowie zum Artenschutz getroffen. Grundla-
ge dafür bilden die nachfolgend näher beschriebenen 
Fachbeiträge, Gutachten und Stellungnahmen.  

 
II. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen 

zum Bebauungsplan G 158, Teilplan 1b 
 
1. Bericht über die Geruchsstoffimmissionen im Bereich 

Bebauungsplans G 158 Teilplan 1 der Stadt Lage (TÜV 
Süd Industrie Service GmbH, Mönchengladbach, 
08/2013) 

 
Thema: 
Klärung der Verträglichkeit der Geruchsbelastung infol-
ge des Betriebs und der Erweiterung der Klärteiche der 
Zuckerfabrik Pfeifer & Langen auf das Plangebiet 
G 158, Teilplan 1b 

 
2. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur 80. Änderung 

des Flächennutzungsplan und zur Aufstellung des Be-
bauungsplans G 158, Teilplan 1b (Kortemeier Brok-
mann Landschaftsarchitekten, Herford, 08/2014) 

 
Thema: 
Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie ggf. der Vo-
raussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 
BNatSchG für die die planungsrelevanten streng ge-
schützten Arten und die europäischen Vogelarten 
(§ 7 BNatschG) einschließlich Darlegung artenschutz-
rechtlicher Vermeidungsmaßnahmen 

 
III. Stellungnahmen von Fachbehörden und sonstiger Trä-

ger öffentlicher Belange aus der frühzeitigen Behörden-
beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB sowie der Offenle-
gung gemäß § 3 (2) BauGB 
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1. Stellungnahme der Bezirksregierung Detmold vom 

13.11.2013 
Thema: Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Bö-
den (insb. betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 
Abs. 6 Nr. 7; 1 a BauGB: Boden) 
 

2. Stellungnahme der Landwirtschaftskammer NRW 
vom 12.11.2013 
Thema: Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Bö-
den (insb. betroffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 
Abs. 6 Nr. 7; 1 a BauGB: Boden sowie § 1 Abs. 8 
BauGB: Belange der Landwirtschaft) 

3. Stellungnahme der Fachstelle Umwelt und Land-
schaftspflege des Lippischen Heimatbundes vom 
13.11.2013 
Thema: Artenschutz / Immissionsschutz (insb. be-
troffene Umweltbelange i. S. d. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7; 
1 a BauGB: Tiere, Wasser, Mensch, Boden) 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem Übersichtsplan 
mit einer schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für 
die genaue Umgrenzung sind die in den ausliegenden 
Planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu 
den Entwürfen schriftlich oder zur Niederschrift bei der vor-
genannten Auslegungsstelle abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2 a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Lage, 14. November 2014 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
554 Bebauungsplan Nr. Nr 61 26 01.60 “Gewerbe-

flächenentwicklung Trophagener Weg“ 
 
hier:  Beschluss über die öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 19.11.2014 den Beschluss für die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und für die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gefasst. 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem.  
§ 3 Abs.  2 Baugesetzbuch in der zur Zeit geltenden Fas-
sung bekannt gemacht, dass der o.g. Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 61 26 01.60 “Gewerbeflächenentwicklung 
Trophagener Weg“ für die Dauer eines Monats in der Zeit 
vom 
 
03. Dezember 2014 bis einschließlich 16. Januar 2015 
 
im Bauamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, Abteilung 
Stadtplanung, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203, montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich ausliegt. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 26 01.60 „Ge-
werbeflächenentwicklung Trophagener Weg“ erfasst ein 
Teilgebiet der Stadt Lemgo, das wie folgt begrenzt wird: 
Im Norden: durch die nördliche Grenze des Flurstü-

ckes 43 und 41 der Flur 63, Gemarkung 
Lemgo und die nördliche Grenze des 
Flurstückes 293 und 190 der Flur 25, 
Gemarkung Lemgo; 

im Südosten: durch die Straße Trophagener Weg; 
im Südwesten: durch die nördliche Grenze des Flurstü-

ckes 44 und 43 der Flur 63 sowie der 
westlichen Grenze des Flurstückes 41 
der Flur 63, Gemarkung Lemgo. 

Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Ausser dem Planentwurf mit den zeichnerischen Festset-
zungen, den textlichen Festsetzungen und der Begründung 
sind folgende Unterlagen zum Bebauungsplan vorhanden 
und liegen zur Einsichtnahme vor:  
 
- der Umweltbericht von GASSE I SCHUMACHER I 

SCHRAMM Landschaftsarchitekten, Paderborn, Okto-
ber 2014 als Teil B der Begründung, 

- das Artenschutzrechtliche Gutachten von GASSE I 
SCHUMACHER I SCHRAMM Landschaftsarchitekten, 
Paderborn, Oktober 2013 sowie 

- das Schalltechnische Gutachten von AKUS GmbH, 
Bielefeld, vom Juni 2012, sowie erweiterte Stellung-
nahme des Gutachters vom September 2013  

- Baugrunderkundung und allgemeine Baugrundbeurtei-
lung, Dr.-Ing Meihorst und Partner, Hannover, von Ja-
nuar 2013  
 
 
 
 

 
- Umweltbezogene Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB 
des  Kreises  Lippe  vom 02.01.2014 zu den Themen-
feldern Landschaftsschutz, Artenschutz, Wasserschutz, 
Immissionsschutz, Abwasser, Abfall 

- Der Landschaftsplan Nr. 7 „Lemgo“ trifft für das Plan-
gebiet keine Festsetzungen oder Entwicklungsziele. 
FFH- und Vogelschutzgebiete, Schutzgebiete nach LG 
NRW  in der Umgebung nicht ausgewiesen. 

 
In Hinblick auf die Auswirkungen der Planung werden die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, 
Klima und Luft, Landschaft, Kultur- und Sachgüter im Um-
weltbericht sowie deren Wechselwirkung untereinander  
beschrieben und bewertet. Weiterhin wurde eine Prognose 
zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Umsetzung der 
Planung erarbeitet und Maßnahmen zur Vermeidung- und 
Verringerung  und  zum Ausgleich von nachteiligen Um-
weltauswirkungen benannt, beschrieben und verortet.  
 
Stichpunktartig zusammengefasst werden folgende Aussa-
gen zu den Schutzgütern getroffen: 
- Mensch: Lärmbelastung um Vorhabenraum, Aussagen 

zur Abschirmung der Wohnbebauung und zum akti-
ven/passiven Lärmschutz  

- Pflanzen /Tiere: Fläche tlw. ackerbaulich genutzt und 
durch gewerbliche Bestandsbebauung vorbelastet. Ar-
tenarmut, keine bedeutenden Biotoptypen im Planungs-
raum. Bedeutung der angrenzenden Butterbachaue für 
Pflanzen und Tiere insb. als Rückzugsraum und prä-
gende Gehölzstruktur hoch. Ausgleichsmaßnahmen als 
Puffer zum Butterbach 

- Boden: derzeit eingeschränkte Bodenfunktion durch 
Vorbelastung und ackerbauliche Nutzung, Versiegelung 
durch Planung führt zu Funktionsverlust., Ausgleichs-
maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen z.B. ver-
sickerungsfähige Oberflächenbeläge 

- Wasser: erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwar-
ten, Minimierung der Versiegelung und Vermeidung von 
Schadstoffeintrag durch technische Vorkehrungen. 
Festsetzung vonAusgeleichsmaßnahmen uferbeglei-
tend zum Butterbach wirken begünstigend auf das 
Schutzgut 

- Klima/Luft: Belüftungs-/ Kaltluftfunktion Butterbachaue 
nicht beeinträchtigt, Neuanlage und Erhalt von Grünflä-
chen als klimatische Gunsträume 

- Landschaft/Landschaftsbild: Pflanzgebote und Eingrü-
nung zum Landschafsraum als Minderungsmaßnahme 

- Kultur- und Sachgüter: keine Auswirkungen zu erwarten 
- Ausgleichsmaßnahmen: Die erforderlichen Vermei-

dungs- Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen kön-
nen innerhalb des Plangebietes und außerhalb im di-
rekten räumlichen Zusammenhang zum Plangebiet er-
bracht werden. 

- Artenschutzprüfung: Planung löst unter Einbeziehung 
der Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen keine 
Verbote gem. §44 BNatSchG aus. Lokale Populationen 
bleiben in Ihrem Erhaltzungszustand gesichert. 
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Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und 
sich während der Auslegungsfrist zur Planung äußern. 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf des Be-
bauungsplanes „Gewerbeflächenentwicklung Trophagener 
Weg“ können schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, Der 
Bürgermeister, Stadtplanung, 32655 Lemgo, oder zur Nie-
derschrift im Bereich Stadtplanung, Heustr. 36 - 38, Zim-
mer 204, Lemgo, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs.2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 26 01.60 „Ge-
werbeflächenentwicklung Trophagener Weg“ wird gemäß § 
30 Baugesetzbuch Mindestfestsetzungen über die Art und 
das Maß baulicher Nutzung, die überbaubaren Grund-
stücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthalten. 
 
Zusätzlich kann der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 
26 01.60 „Gewerbeflächenentwicklung Trophagener Weg“ 
unter http://www.o-sp.de/lemgo/plan/beteiligung.php im In-
ternet eingesehen werden. Auch dort kann online eine Stel-
lungnahme abgegeben werden. 
 
Lemgo, den 20.11.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
555 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl des Bürgermeisters / der 
Bürgermeisterin der Stadt Schieder-
Schwalenberg am 13. September 2015 

 
Gemäß § 24 i.V.m. §§ 75a und 75b der Kommunalwahl-
ordnung (KWahlO) vom 31. August 1993 (GV. NRW. 1993 
S. 592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 3. 
Dezember 2013 (GV. NRW. S. 730), -SGV.NRW. 1112-, 
fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl 
 
des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin der Stadt 
Schieder-Schwalenberg  
 
auf. 
 
Alle Wahlvorschläge sind  
 
spätestens bis zum 27. Juli 2015 (48. Tag vor der 
Wahl), 18.00 Uhr (Ausschlussfrist)  
 
beim Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg als 
Wahlleiter im Bürger- und Rathaus, Domäne 3, 32816 
Schieder-Schwalenberg, einzureichen. 
 
Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge möglichst so früh-
zeitig vor dem 27.07.2015 einzureichen, dass etwaige 
Mängel, welche die Gültigkeit der Wahlvorschläge berüh-
ren, noch vor Ablauf der Ausschlussfrist behoben werden 
können. 
 
1. Allgemeines 
 

Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin wird für die 
Dauer von fünf Jahren nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl gewählt. Wählbar ist, wer am Wahltag 
Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes (GG) ist oder wer die Staatsangehörigkeit ei-
nes Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzt 
und eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland 
innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür 
bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
tritt. Unionsbürger sind unter den gleichen Vorausset-
zungen wie Deutsche wählbar. Nicht wählbar ist, wer 
am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesre-
publik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
 
Für die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
gibt es nur einen Wahlbezirk, der dem Gebiet der Stadt 
Schieder-Schwalenberg entspricht. 
 
Auf die Wahl finden die allgemeinen Vorschriften des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30.Juni 1998 (GV. NRW S. 454, 
ber. S. 509 und 1999 S .70), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 01.Oktober 2013 (GV. NRW S. 514),  -
SGV. NRW. 1112-, entsprechende Anwendung, soweit 
sich nicht aus den §§ 46 c bis 46 e KWahlG oder aus 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14.Juli 1994 (GV NRW, S. 
666), zuletzt geändert  durch Gesetz vom  

 
19. Dezember 2013 (GV NRW, S. 878), -SGV. NRW. 
2023-, etwas anderes ergibt. 
 
Folgendes ist daher zu beachten: 

 
1.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber / eine 

Bewerberin enthalten. Ein Wahlvorschlag kann von poli-
tischen Parteien im Sinne des Artikels 21 GG (Partei-
en), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen 
Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht wer-
den. Wer für das Amt des Bürgermeisters / der Bürger-
meisterin gemäß der Gemeindeordnung wählbar ist, 
kann sich selbst vorschlagen; für einen solchen Vor-
schlag gelten die Regelungen für Einzelbewerber ent-
sprechend (§ 46 Abs. 1 Satz 2 KWahlG). 
Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum 
Bürgermeister / der Bürgermeister oder zum Landrat / 
zur Landrätin in mehreren Gemeinden und Kreisen 
kandidieren. 

 
1.2 Als Bewerber / Bewerberin einer Partei oder einer Wäh-

lergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. 
Kommt eine derartige Veranstaltung nicht zustande, so 
kann die Partei oder Wählergruppe den Bewerber / die 
Bewerberin in einer Versammlung von Wahlberechtig-
ten aufstellen lassen. 

 
Der Bewerber / die Bewerberin und die Vertreter für die 
Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu 
wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zu-
sammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlbe-
rechtigt ist. 

 
Als Vertreter / Vertreterin für eine Vertreterversamm-
lung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zu-
sammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist 

 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür 
vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erhe-
ben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung 
zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Näheres über die Wahl der Vertreter für die Vertreter-
versammlung, über die Einberufung und Beschlussfä-
higkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung so-
wie über das Verfahren für die Bewerber regeln die Par-
teien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.  
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers / der Bewerberin mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der 
erschienenen Mitglieder, Vertreter oder Wahlberechtig-
ten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierüber haben der Leiter der 
Versammlung und zwei von dieser bestimmten Teil-
nehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl des Bewerbers / der Bewer-
berin in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Die Beibrin-
gung der Ausfertigung einer Niederschrift und der Ver-
sicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags. 
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1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 

Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode  nicht un-
unterbrochen im Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg, 
im Kreistag des Kreises Lippe, im Landtag oder auf-
grund eines Wahlvorschlages aus dem Land im Bun-
destag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grund-sätzen gewählten Vorstand, ei-
ne schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt 
nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis 
zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß 
beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
macht öffentlich bekannt, welche Parteien, die auf Lan-
desebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz KWahlG dem Bundeswahlleiter die 
Unterlagen eingereicht haben, wo und bis zu welchem 
Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemä-
ßen Einreichung von Satzung und Programm einge-
reicht werden können, wer hierfür antragsberechtigt ist 
und wie die Bestätigung dem Antragsteller und den zu-
ständigen Wahlorganen bekannt gegeben wird. 

 
2. Form und Inhalt 
 
2.1 Der Wahlvorschlag für die Wahl des Bürgermeisters / 

der Bürgermeisterin soll nach dem Muster der Anlage 
11 d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthal-
ten: 

 
• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Par-

tei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reicht; andere Wahlvorschläge können auch durch 
ein Kennwort des Wahlvorschlagträgers gekenn-
zeichnet werden; 

 
• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, 

Geburtsort und Anschrift  (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers / der Bewerbe-
rin. 

 
Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner Namen und An-
schrift der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson hervorgehen. 

 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 

muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags im Wahlgebiet 
wahlberechtigt sein; dies gilt nicht, wenn sich der Be-
werber / die Bewerberin selbst vorschlägt. 

 
2.3 Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen im 

Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 2, erster Halbsatz müssen 
nach § 15 Abs. 2 KWahlG in Verbindung mit § 46 d 
Abs. 1 KWahlG von mindestens 84 Wahlberechtigten 
der Stadt Schieder-Schwalenberg persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften); dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzel-
bewerbern und Personen, die sich gemäß § 46 d Abs. 1 
Satz 2 KWahlG selbst vorgeschlagen haben. Die Wahl-
berechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße 
Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechti-
gung der Unterzeichner bis zum Ablauf der  

 

 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, der 
Nachweis  

 
kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-
berechtigte selbst nicht zu vertreten hat, nicht rechtzei-
tig erbracht werden. Unterstützungsunterschriften sind 
nicht erforderlich, wenn der bisherige Amtsinhaber als 
Bewerber vorgeschlagen wird. 

 
2.4 Muss der Wahlvorschlag von mindestens 84 Wahlbe-

rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften 
auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 c zur 
KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

 
Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter 
kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung ist die Be-
zeichnung des Wahlvorschlagsträgers, bei Parteien und 
Wählergruppen ggf. auch deren Kurzbezeichnung, bei 
Einzelbewerbern und Personen, die sich gemäß § 46 d 
Abs. 1 Satz 2 KWahlG selbst vorgeschlagen haben, 
das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und 
Wohnort des Bewerbers / der Bewerberin anzugeben. 
Parteien und Wählergruppen haben ferner die Aufstel-
lung des Bewerbers / der Bewerberin in einer Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung zu bestätigen. Der 
Wahlleiter vermerkt die Angaben im Kopf der Formblät-
ter. 
 
Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterschreiben; neben der 
Unterschrift sind Angaben zum Familiennamen, Vor-
namen, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) 
des Unterzeichners / der Unterzeichnerin sowie der Tag 
der Unterzeichnung persönlich und handschriftlich aus-
zufüllen. 
 
Für jeden Unterzeichner / jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der 
Stadt Schieder-Schwalenberg nach dem Muster der An-
lage 15 zur KWahlO beizufügen, dass er im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen des 
Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlags bei 
der Einreichung des Wahlvorschlags mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag un-
terzeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge un-
terzeichnet, so ist die Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen ungültig. Die Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags durch den Bewerber / die Bewerberin 
ist zulässig. 
 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen dür-
fen erst nach Aufstellung des Bewerbers / der Bewerbe-
rin durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften 
sind ungültig. 
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2.5 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 
 

• die Zustimmungserklärung nach dem Muster der 
Anlage 12 c zur KWahlO; die Erklärung kann auch 
auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anla-
ge 11 d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat 
der Bewerber / die Bewerberin zu versichern, dass 
er / sie für keine andere gleichzeitig stattfindende 
Wahl zum Bürgermeister / zur Bürgermeisterin oder 
Landrat / Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße 
Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der  
 
 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe 
eines gültigen Wahlvorschlags, 

 
• eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 

der Anlage 13 b zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Mus-
ter der Anlage 11d zur KWahlO erteilt werden, 

 
• bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung des Bewerbers / der Bewerberin,  im 
Falle eines Einspruchs nach § 17 Abs. 6 KWahlG 
auch eine Niederschrift über die wiederholte Ab-
stimmung, mit der nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorge-
schriebenen Versicherung an Eides statt. Die Nie-
derschrift soll nach dem Muster der Anlage 9 c zur 
KWahlO gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 10 c zur KWahlO ab-
gegeben werden, 

 
• die erforderliche Anzahl von Unterstützungsunter-

schriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts 
der Unterzeichner, sofern der Wahlvorschlag von 
Wahlberechtigten des Wahlgebietes unterzeichnet 
sein muss. 

 
2.6 Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. Wird eine 

Person von mehreren Parteien oder Wählergruppen als 
gemeinsamer Bewerber / Bewerberin benannt, ist sie 
hierzu in geheimer Abstimmung entweder in einer ge-
meinsamen Versammlung oder in getrennten Ver-
sammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu 
wählen. Die Wahlvorschlagsträger des gemeinsamen 
Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den ge-
meinsamen Bewerber / gemeinsame Bewerberin wäh-
len und zur Wahl vorschlagen. 

 
Im gemeinsamen Wahlvorschlag sind jeweils alle Wahl-
vorschlagsträger zu benennen. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag muss von der jeweiligen für das Wahl-
gebiet zuständigen Leitung aller Wahlvorschlagsträger 
unterzeichnet sein. Unterstützungsunterschriften nach 
dem Muster der Anlage 14 c zur KWahlO sind beizu-
bringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger die Vo-
raussetzungen des § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG erfüllt. 
Im Übrigen gelten die vorstehenden Ausführungen ent-
sprechend. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle für das Wahlvorschlagsverfahren vorgesehenen 
amtlichen Vordrucke können kostenfrei beim Bürger-
meister der Stadt Schieder-Schwalenberg, Bürger- und 
Rathaus, Domäne 3, Zimmer Nr. 2, 32816 Schieder-
Schwalenberg, während der Öffnungszeiten angefor-
dert werden. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 06. November 2014 
 
Der Wahlleiter 
für die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin der 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
 
(Gert Klaus) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
GmbH 
 
556 Öffentliche Bekanntmachung der Blomberger 

Versorgungsbetriebe 
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Sparkasse Paderborn- Detmold 
 
557 Aufgebot einer Sparurkunde 
 

Die Sparurkunde Nr.  3772105882  ausgestellt von der  
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger 
der  
Sparkasse Paderborn ist abhanden gekommen. 
Der Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, seine 
Rechte  
binnen 3 Monaten unter Vorlage der Sparurkunde an-
zumelden. 
Wird die  Sparurkunde nicht vorgelegt, wird sie für kraft-
los erklärt. 

 
Paderborn, 18.11.2014 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,51 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

Volkshochschule Detmold-Lemgo 
 
558 Bekanntmachung der Volkshochschule Det-

mold-Lemgo 
 
Die Stadt Detmold und die Alte Hansestadt Lemgo haben 
die „Volkshochschule Detmold-Lemgo (VHS Detmold-
Lemgo)“ in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung und in ge-
meinsamer Trägerschaft (gemeinsames Kommunalunter-
nehmen) errichtet.  
 
Artikel 1 
In seiner Sitzung am 24.09.2014 ist Frau Dr. Evelyn Tege-
ler vom Verwaltungsrat der VHS Detmold-Lemgo als Stell-
vertreterin für den Vorstand der VHS Detmold-Lemgo ge-
wählt worden. Sie  hat Handlungs-vollmacht in den Fällen 
der Abwesenheit des Vorstandes erteilt bekommen. Frau 
Dr. Evelyn Tegeler tritt somit die Nachfolge von Frau 
Paschke-Lehmann an.  
 
Detmold, den 29.10.2014 
 
Volkshochschule Detmold-Lemgo 
 

 
 
 
Dr. Meyer-Ehlert 
(Vorstand) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


